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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 

Entwurf eines Gesetzes zum Versammlungsrecht in Schleswig-Holstein 

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/119 

 

Der Innen- und Rechtsausschuss hat sich mit dem ihm durch Plenarbeschluss vom 
27. September 2012 überwiesenen Gesetzentwurf der Fraktion der FDP zur Ände-
rung des Versammlungsrechts in Schleswig-Holstein in mehreren Sitzungen befasst 
und hierzu eine ausführliche schriftliche und mündliche Anhörung durchgeführt.  

Im Rahmen des Beratungsverfahrens im Ausschuss wurden von der Fraktion der 
CDU, von den regierungstragenden Fraktionen, von der Fraktion der FDP und von 
der Fraktion der PIRATEN jeweils Änderungsanträge vorgelegt. Der Innen- und 
Rechtausschuss schloss seine Beratungen in seiner Sitzung am 6. Mai 2015 ab. Die 
von der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion und der Fraktion der PIRATEN vorgelegten 
Änderungsanträge wurden in der abschließenden Beratung jeweils mehrheitlich ab-
gelehnt. Der von den Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Ab-
geordneten des SSW vorgelegte Änderungsantrag wurde mehrheitlich angenommen.  

Der Innen- und Rechtsausschuss empfiehlt dem Landtag mit den Stimmen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SSW gegen die Stimmen von CDU, PIRATEN und 
FDP, das Gesetz in der geänderten Fassung der rechten Spalte der nachfolgenden 
Gegenüberstellung anzunehmen. Änderungen gegenüber dem Ursprungsgesetzent-
wurf sind durch Fettdruck kenntlich gemacht. 

 

gez. Barbara Ostmeier 
Vorsitzende 
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Gesetz zum Versammlungsrecht in Schleswig-
Holstein 

 
 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
 
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP:  Ausschussvorschlag: 

Artikel 1 
Versammlungsgesetz für das 

Land Schleswig-Holstein 
(VslgG SH) 

 Artikel 1 
Versammlungsfreiheitsgesetz 

für das Land Schleswig-
Holstein (VersFG SH) 

Übersicht  Übersicht 

I. Allgemeine Regelungen  Abschnitt I 
Allgemeine Regelungen 

§ 1 Versammlungsfreiheit   unverändert 

§ 2 Begriff der öffentlichen Versammlung   unverändert 

§ 3 Schutzaufgabe und Kooperation   unverändert 

§ 4 Veranstaltung einer Versammlung   unverändert 

§ 5 Versammlungsleitung   unverändert 

§ 6 Befugnisse der Versammlungsleitung   unverändert 

§ 7 Störungsverbot   unverändert 

§ 8 Waffen- und Uniformverbot   unverändert 

§ 9 Anwendbarkeit des Polizeirechts  § 9 Anwendbarkeit des Landesverwal-
tungsgesetzes (LVwG) 

  § 10 Anwesenheit der Polizei 

   

II. Versammlungen unter freiem Him-
mel 

 Abschnitt II 
Versammlungen unter freiem Himmel 

§ 10 Anzeige  § 11 Anzeige 

§ 11 Erlaubnisfreiheit  § 12 Erlaubnisfreiheit 

§ 12 Behördliche Ablehnungsrechte    (entfällt) 

§ 13 Beschränkungen, Verbot, Auflösung  § 13  unverändert 

§ 14 Untersagung der Teilnahme oder An-
wesenheit und Ausschluss von Per-

 § 14  unverändert 
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sonen 

§ 15 Kontrollstellen  § 15 Durchsuchungen und Identitäts-
feststellungen 

§ 16 Bild- und Tonübertragungen 
und -aufzeichnungen 

 § 16 Bild- und Tonübertragungen 
und -aufzeichnungen 

§ 17 Vermummungs- und Schutzausrüs-
tungsverbot 

 § 17  unverändert 

  § 18 Öffentliche Verkehrsflächen im 
Privateigentum 

   

III. Versammlungen in geschlossenen 
Räumen 

 Abschnitt III 
Versammlungen in geschlossenen Räu-
men 

§ 18 Einladung  § 19  unverändert 

§ 19 Beschränkungen, Verbot, Auflösung  § 20  unverändert 

§ 20 Ausschluss von Störern, Hausrecht  § 21  unverändert 

§ 21 Bild- und Tonübertragungen 
und -aufzeichnungen  

 § 22 Aufnahmen und Aufzeichnungen 
von Bild und Ton 

   

IV. Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, 
Einziehung, Kosten 

 Abschnitt IV 
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Einzie-
hung, Kosten 

§ 22 Straftaten  § 23  unverändert 

§ 23 Ordnungswidrigkeiten  § 24  unverändert 

§ 24 Einziehung  § 25  unverändert 

§ 25 Kosten  § 26  unverändert 

   

V. Schlussbestimmungen  Abschnitt V 
Schlussbestimmungen 

§ 26 Einschränkung von Grundrechten  § 27 Zuständigkeitsregelungen 

  § 28 Einschränkung von Grundrechten 
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I. Allgemeine Regelungen  Abschnitt I 
Allgemeine Regelungen 

§ 1 
Versammlungsfreiheit 

 § 1 
Versammlungsfreiheit 

(1) Jede Person hat das Recht, sich ohne 
Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen mit anderen zu versammeln und Ver-
sammlungen zu veranstalten. 

  unverändert 

(2) Dieses Recht hat nicht, wer das Grund-
recht der Versammlungsfreiheit gemäß Arti-
kel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat. 

  

§ 2 
Begriff der öffentlichen Ver-

sammlung 

 § 2 
Begriff der öffentlichen Ver-

sammlung 

(1) Versammlung im Sinne dieses Gesetzes 
ist eine örtliche Zusammenkunft von mindes-
tens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, 
überwiegend auf die Teilhabe an der öffentli-
chen Meinungsbildung gerichteten Erörte-
rung oder Kundgebung. Aufzug ist eine sich 
fortbewegende Versammlung. 

 (1) Versammlung im Sinne dieses Gesetzes 
ist eine örtliche Zusammenkunft von mindes-
tens drei Personen zur gemeinschaftlichen, 
überwiegend auf die Teilhabe an der öffentli-
chen Meinungsbildung gerichteten Erörte-
rung oder Kundgebung. Aufzug ist eine sich 
fortbewegende Versammlung. 

(2) Eine Versammlung ist öffentlich, wenn die 
Teilnahme nicht auf einen individuell be-
stimmten Personenkreis beschränkt ist oder 
die Versammlung auf eine Kundgebung an 
die Öffentlichkeit in ihrem räumlichen Umfeld 
gerichtet ist. 

 (2) unverändert 

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt 
dieses Gesetz sowohl für öffentliche als auch 
für nichtöffentliche Versammlungen. 

 (3) unverändert 

§ 3 
Schutzaufgabe und Kooperati-

on 

 § 3 
Schutzaufgabe und Kooperati-

on 

  (1) Die Träger der öffentlichen Verwaltung 
wirken im Rahmen der ihnen übertrage-
nen Aufgaben darauf hin, friedliche Ver-
sammlungen zu schützen und die Ver-
sammlungsfreiheit zu wahren. 

(1) Aufgabe der zuständigen Behörde ist es,   (2) Aufgabe der zuständigen Behörde ist es,  

1. die Durchführung einer nach Maßgabe 
dieses Gesetzes zulässigen Versamm-
lung zu unterstützen, 

 1.  unverändert 

2. ihre Durchführung vor Störungen zu 
schützen und von der Versammlung oder 
im Zusammenhang mit dem Versamm-

 2. ihre Durchführung vor Störungen zu 
schützen, 
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lungsgeschehen von Dritten ausgehende 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
abzuwehren. 

  3. von der Versammlung oder im Zu-
sammenhang mit dem Versamm-
lungsgeschehen von Dritten ausge-
hende Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit abzuwehren. 

(2) Soweit es nach Art und Umfang der Ver-
sammlung erforderlich ist, bietet die zu-
ständige Behörde der Person, die eine öffent-
liche Versammlung veranstaltet oder der die 
Leitung übertragen worden ist, rechtzeitig ein 
Kooperationsgespräch an, um die Gefahren-
lage und sonstige Umstände zu erörtern, die 
für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Versammlung wesentlich sind. Bestehen 
Anhaltspunkte für Gefährdungen, die gemäß 
§§ 13 Absatz 1, 19 Absätze 1 und 2 zu einem 
Verbot oder Beschränkungen führen können, 
ist Gelegenheit zu geben, durch ergänzende 
Angaben oder Veränderungen der beabsich-
tigten Versammlung ein Verbot oder Be-
schränkungen entbehrlich zu machen. 

 (3) Soweit es nach Art und Umfang der Ver-
sammlung erforderlich ist, bietet die zu-
ständige Behörde der Person, die eine öffent-
liche Versammlung veranstaltet oder der die 
Leitung übertragen worden ist, rechtzeitig ein 
Kooperationsgespräch an, um die Gefahren-
lage und sonstige Umstände zu erörtern, die 
für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Versammlung wesentlich sind. Bestehen 
Anhaltspunkte für Gefährdungen, die gemäß 
§§ 13 Absatz 1, 20 Absatz 1 zu einem Ver-
bot oder Beschränkungen führen können, ist 
Gelegenheit zu geben, durch ergänzende 
Angaben oder Veränderungen der beabsich-
tigten Versammlung ein Verbot oder Be-
schränkungen entbehrlich zu machen. 

(3) Im Rahmen der Kooperation informiert die 
zuständige Behörde die Person, die eine 
öffentliche Versammlung veranstaltet oder 
der die Leitung übertragen worden ist, vor 
und während der Versammlung über erhebli-
che Änderungen der Gefahrenlage, soweit 
dieses nach Art und Umfang der Versamm-
lung erforderlich ist. 

 (4) Im Rahmen der Kooperation informiert die 
zuständige Behörde die Person, die eine 
öffentliche Versammlung veranstaltet oder 
der die Leitung übertragen worden ist, vor 
und während der Versammlung über erhebli-
che Änderungen der Gefahrenlage, soweit 
dieses nach Art und Umfang der Versamm-
lung erforderlich ist. Konfliktmanagement 
ist Bestandteil der Kooperation. 

§ 4 
Veranstaltung einer Versamm-

lung 

 § 4 
Veranstaltung einer Versamm-

lung 

Wer zu einer Versammlung einlädt oder die 
Versammlung nach § 10 anzeigt, veranstaltet 
eine Versammlung.  

 Wer zu einer Versammlung einlädt oder die 
Versammlung nach § 11 anzeigt, veranstaltet 
eine Versammlung.  

§ 5 
Versammlungsleitung 

 § 5 
Versammlungsleitung 

(1) Jede öffentliche Versammlung muss eine 
Leiterin oder einen Leiter haben.  

  (entfällt) 

(2) Die Veranstalterin oder der Veranstalter 
leitet die Versammlung. Wird die Versamm-
lung von einer Vereinigung veranstaltet, so 
wird sie von der Person geleitet, die deren 
Vorsitz führt. Die Veranstalterin oder der 
Veranstalter kann die Leitung einer anderen 

 (1) Die Veranstalterin oder der Veranstalter 
leitet die Versammlung. Wird die Versamm-
lung von einer Vereinigung veranstaltet, 
wird sie von der Person geleitet, die deren 
Vorsitz führt. Die Veranstalterin oder der 
Veranstalter kann die Leitung einer anderen 
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Person übertragen. Person übertragen. 

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die 
Versammlungsleitung gelten für nicht-
öffentliche Versammlungen nur, wenn eine 
Versammlungsleitung bestimmt ist. 

 (2)  unverändert 

§ 6 
Befugnisse der Versamm-

lungsleitung  

 § 6 
Befugnisse der Versamm-

lungsleitung  

(1) Die Versammlungsleitung sorgt für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung 
und wirkt auf deren Friedlichkeit hin. Sie darf 
die Versammlung jederzeit unterbrechen 
oder schließen. 

 (1) unverändert 

(2) Die Versammlungsleitung kann sich der 
Hilfe von geeigneten Ordnerinnen und Ord-
nern bedienen. Diese müssen bei Versamm-
lungen unter freiem Himmel durch weiße 
Armbinden, die nur die Bezeichnung „Ordne-
rin“ oder „Ordner“ tragen dürfen, kenntlich 
sein. Die Vorschriften dieses Gesetzes für 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ver-
sammlung gelten auch für Ordnerinnen und 
Ordner. 

 (2) Die Versammlungsleitung kann sich der 
Hilfe von Ordnerinnen und Ordnern bedie-
nen. Diese müssen bei Versammlungen un-
ter freiem Himmel durch weiße Armbinden, 
die nur die Bezeichnung „Ordnerin“ oder 
„Ordner“ tragen dürfen, kenntlich sein. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes für Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Versammlung 
gelten auch für Ordnerinnen und Ordner. 

(3) Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung in 
der Versammlung getroffenen Anweisungen 
der Versammlungsleitung und der Ordnerin-
nen und Ordner sind zu befolgen. 

 (3) unverändert 

(4) Die Versammlungsleitung darf Personen, 
welche die Ordnung der Versammlung er-
heblich stören, aus der Versammlung aus-
schließen. Wer aus der Versammlung aus-
geschlossen wird, hat sich unverzüglich zu 
entfernen. 

 (4) unverändert 

§ 7 
Störungsverbot 

 § 7 
Störungsverbot 

(1) Es ist verboten, eine Versammlung mit 
dem Ziel zu stören, deren Durchführung er-
heblich zu behindern oder zu vereiteln. 

 Es ist verboten, eine Versammlung mit dem 
Ziel zu stören, deren Durchführung erheblich 
zu behindern oder zu vereiteln. 

(2) Es ist verboten, öffentlich, in einer öffent-
lichen oder nichtöffentlichen Versammlung, 
im Internet oder durch Verbreiten von Schrif-
ten, Ton- oder Bildträgern, Daten-speichern, 
Abbildungen oder anderen Darstellungen zur 
Teilnahme an einer Versammlung aufzufor-
dern, deren Durchführung durch ein vollzieh-
bares Verbot unter-sagt oder deren vollzieh-
bare Auflösung angeordnet worden ist. 

  (entfällt) 
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§ 8 
Waffen- und Uniformverbot 

 § 8 
Waffen- und Uniformverbot 

(1) Es ist verboten,  (1) unverändert 

1. Waffen oder   

2. sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach 
zur Verletzung von Personen oder zur 
Herbeiführung erheblicher Schäden an 
Sachen geeignet und den Umständen 
nach dazu bestimmt sind, bei Versamm-
lungen oder auf dem Weg zu oder von 
Versammlungen mit sich zu führen, zu 
Versammlungen hinzuschaffen oder sie 
zur Verwendung bei Versammlungen be-
reitzuhalten oder zu verteilen. 

  

(2) Es ist verboten, in einer Versammlung 
durch das Tragen von Uniformen oder Uni-
formteilen oder sonst in einer Art und Weise 
aufzutreten, die dazu geeignet und bestimmt 
ist, im Zusammenwirken mit anderen teil-
nehmenden Personen den Eindruck von Ge-
waltbereitschaft zu vermitteln. 

 (2) Es ist verboten, in einer Versammlung 
durch das Tragen von Uniformen oder Uni-
formteilen oder sonst ein einheitliches Er-
scheinungsbild vermittelnden Kleidungs-
stücken in einer Art und Weise aufzutreten, 
die dazu geeignet und bestimmt ist, im Zu-
sammenwirken mit anderen teilnehmenden 
Personen den Eindruck von Gewaltbereit-
schaft zu vermitteln und dadurch ein-
schüchternd zu wirken. 

(3) Die zuständige Behörde trifft zur Durch-
setzung des Verbots nach Absatz 2 Anord-
nungen, in denen die vom Verbot erfassten 
Gegenstände bezeichnet sind. 

 (3) Die zuständige Behörde trifft zur Durch-
setzung des Verbots Anordnungen, in de-
nen die vom Verbot erfassten Gegenstände 
oder Verhaltensweisen bezeichnet sind. 

§ 9 
Anwendbarkeit des Polizei-

rechts  

 § 9 
Anwendbarkeit des Landes-
verwaltungsgesetzes (LVwG) 

(1) Soweit das Versammlungsgesetz die Ab-
wehr von Gefahren gegenüber einzelnen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht re-
gelt, sind Maßnahmen gegen sie nach dem 
Landespolizeirecht zulässig, wenn von ihnen 
nach den zum Zeitpunkt der Maßnahme er-
kennbaren Umständen vor oder bei der 
Durchführung der Versammlung oder im An-
schluss an sie eine unmittelbare Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit ausgeht. 

 (1) Soweit dieses Gesetz die Abwehr von 
Gefahren gegenüber einzelnen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern nicht regelt, sind 
Maßnahmen gegen sie nach dem Landes-
verwaltungsgesetz zulässig, wenn von 
ihnen nach den zum Zeitpunkt der Maßnah-
me erkennbaren Umständen vor oder bei der 
Durchführung der Versammlung oder im An-
schluss an sie eine unmittelbare Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit ausgeht. 

(2) Für Versammlungen in geschlossenen 
Räumen gilt Absatz 1 für den Fall, dass von 
den Teilnehmerinnen oder Teilnehmern eine 
Gefahr im Sinn von § 19 Absätze 1 und 2 
ausgeht. 

 (2) Für Versammlungen in geschlossenen 
Räumen gilt Absatz 1 für den Fall, dass von 
den Teilnehmerinnen oder Teilnehmern eine 
Gefahr im Sinn von § 20 Absatz 1 ausgeht. 

(3) Maßnahmen vor Beginn der Versamm-
lung, welche die Teilnahme an der Versamm-
lung unterbinden sollen, setzen eine Teil-

 (3) unverändert 
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nahmeuntersagung nach § 14 voraus. 

  § 10 
Anwesenheit der Polizei 

  Die Polizei kann anwesend sein 

  1. bei Versammlungen unter freiem 
Himmel, wenn dies zur polizeilichen 
Aufgabenerfüllung nach diesem Ge-
setz erforderlich ist,  

  2. bei Versammlungen in geschlossenen 
Räumen, wenn dies zur Abwehr einer 
unmittelbaren Gefahr für die Friedlich-
keit der Versammlung erforderlich ist.  

  Nach Satz 1 anwesende Polizeikräfte ha-
ben sich der Versammlungsleitung zu 
erkennen zu geben; bei Versammlungen 
unter freiem Himmel genügt es, wenn dies 
durch die polizeiliche Einsatzleitung er-
folgt. 

II. Versammlungen unter frei-
em Himmel 

 Abschnitt II 
Versammlungen unter freiem 

Himmel 

§ 10 
Anzeige 

 § 11 
Anzeige 

(1) Wer eine öffentliche Versammlung unter 
freiem Himmel veranstalten will, hat dies der 
zuständigen Behörde spätestens 48 Stunden 
vor der Einladung zu der Versammlung an-
zuzeigen. Veranstalten mehrere Personen 
eine Versammlung, ist nur eine Anzeige ab-
zugeben. Bei der Berechnung der Frist blei-
ben Sonn- und Feiertage außer Betracht. 

 (1) Wer eine öffentliche Versammlung unter 
freiem Himmel veranstalten will, hat dies der 
zuständigen Behörde spätestens 48 Stunden 
vor der Einladung zu der Versammlung an-
zuzeigen. Veranstalten mehrere Personen 
eine Versammlung, ist nur eine Anzeige ab-
zugeben. 

(2) Die Anzeige muss den geplanten Ablauf 
der Versammlung nach Ort, Zeit und Thema 
bezeichnen, bei Aufzügen auch den beab-
sichtigten Streckenverlauf. Sie muss Namen 
und Anschrift der anzeigenden Person und 
der Person, die sie leiten soll, sofern eine 
solche bestimmt ist, enthalten. Wird die Ver-
sammlungsleitung erst später bestimmt, sind 
Name und Anschrift der vorgesehenen Per-
son der zuständigen Behörde unverzüglich 
mitzuteilen. Wenn die Versammlungsleitung 
sich der Hilfe von Ordnerinnen und Ordnern 
bedient, ist ihr Einsatz unter Angabe der Zahl 
der dafür voraussichtlich eingesetzten Per-
sonen der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

 (2) Die Anzeige muss den geplanten Ablauf 
der Versammlung nach Ort, Zeit und Thema 
bezeichnen, bei Aufzügen auch den beab-
sichtigten Streckenverlauf. Sie muss Name 
und Anschrift der anzeigenden Person und 
der Person, die sie leiten soll, sofern eine 
solche bestimmt ist, enthalten. 
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  (3) Wird die Versammlungsleitung erst 
später bestimmt, sind Name und Anschrift 
der vorgesehenen Person der zuständi-
gen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 
Wenn die Versammlungsleitung sich der 
Hilfe von Ordnerinnen und Ordnern be-
dient, ist ihr Einsatz unter Angabe der 
Zahl der dafür voraussichtlich eingesetz-
ten Personen der zuständigen Behörde 
mitzuteilen. 

  (4) Wesentliche Änderungen der Angaben 
nach Absatz 1 bis 3 sind der zuständigen 
Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Wenn der Zweck der Versammlung durch 
eine Einhaltung der Frist nach Absatz 1 
Satz 1 gefährdet würde (Eilversammlung), ist 
die Versammlung spätestens mit der Einla-
dung bei der zuständigen Behörde oder bei 
der Polizei anzuzeigen.  

 (5) unverändert 

(4) Die Anzeigepflicht entfällt, wenn sich die 
Versammlung aufgrund eines spontanen 
Entschlusses augenblicklich bildet (Spontan-
versammlung). 

 (6) unverändert 

§ 11 
Erlaubnisfreiheit 

 § 12 
Erlaubnisfreiheit 

Für eine öffentliche Versammlung unter frei-
em Himmel sind keine behördlichen Erlaub-
nisse erforderlich, die sich auf die Benutzung 
der öffentlichen Verkehrsflächen beziehen. 

  unverändert 

§ 12 
Behördliche Ablehnungsrech-

te 

 (entfällt) 

(1) Die zuständige Behörde kann eine zur 
Leitung einer öffentlichen Versammlung unter 
freiem Himmel vorgesehene Person als un-
geeignet ablehnen, wenn deren Ein-satz 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen die öffentliche 
Sicherheit bei Durchführung der Versamm-
lung unmittelbar gefährdet. 

  

(2) Wenn aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte zu besorgen ist, dass von einer öf-
fentlichen Versammlung unter freiem Himmel 
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
ausgeht, hat die Veranstalterin oder der Ver-
anstalter der Behörde auf deren Auf-
forderung hin Namen und Adressen der vor-
gesehenen Ordnerinnen und Ordner mit-
zuteilen. Die zuständige Behörde kann diese 
als ungeeignet ablehnen, wenn ihr Ein-satz 
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nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-
gung erkennbaren Umständen die öffentliche 
Sicherheit bei Durchführung der Versamm-
lung unmittelbar gefährdet. 

§ 13 
Beschränkungen, Verbot, Auf-

lösung 

 § 13 
Beschränkungen, Verbot, Auf-

lösung 

(1) Die zuständige Behörde kann die Durch-
führung einer Versammlung unter freiem 
Himmel beschränken oder verbieten, die 
Versammlung nach deren Beginn auch auf-
lösen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses 
der Maßnahmen erkennbaren Umständen 
die öffentliche Sicherheit bei Durchführung 
der Versammlung unmittelbar gefährdet ist. 

 (1) unverändert 

(2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, 
dass Beschränkungen nicht ausreichen. 

 (2) unverändert 

(3) Geht eine unmittelbare Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit von Dritten aus, sind 
Maßnahmen der Gefahrenabwehr gegen 
diese zu richten. Kann dadurch die Gefahr 
auch unter Heranziehung von landes- oder 
bundesweit verfügbaren Polizeikräften nicht 
abgewehrt werden, dürfen Maßnahmen nach 
den Absätzen 1 oder 2 auch zulasten der 
Versammlung ergriffen werden, von der die 
Gefahr nicht ausgeht. Ein Verbot oder die 
Auflösung dieser Versammlung setzt Gefah-
ren für Leben oder Gesundheit von Personen 
oder für Sachgüter von erheblichem Wert 
voraus. 

 (3) unverändert 

(4) Die zuständige Behörde kann eine Ver-
sammlung insbesondere dann beschränken 
oder verbieten, die Versammlung nach deren 
Beginn auch auflösen, wenn nach den zur 
Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren 
Umständen die Versammlung an einem Tag 
oder Ort stattfinden soll, dem ein an die nati-
onalsozialistische Gewalt- und Willkürherr-
schaft erinnernder Sinngehalt mit gewichtiger 
Symbolkraft zukommt, und durch sie 

 (4) Die zuständige Behörde kann die Durch-
führung einer Versammlung unter freiem 
Himmel beschränken oder verbieten, die 
Versammlung nach deren Beginn auflösen, 
wenn  

a) eine Beeinträchtigung der Würde der 
Opfer zu besorgen ist,  

oder 

 1. die Versammlung an einem Tag statt-
findet, der zum Gedenken an die Opfer 
der menschenunwürdigen Behandlung 
unter der nationalsozialistischen Ge-
walt- und Willkürherrschaft bestimmt 
ist, und 

b) die unmittelbare Gefahr einer erheblichen 
Verletzung grundlegender sozialer oder 
ethischer Anschauungen besteht oder 
durch die Versammlung die nationalso-

 2. nach den zur Zeit des Erlasses der 
Verfügung erkennbaren Umständen 
die unmittelbare Gefahr besteht, dass 
durch die Versammlung die national-
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zialistische Gewalt- und Willkürherrschaft 
gebilligt, verherrlicht, gerechtfertigt oder 
verharmlost wird, auch durch das Geden-
ken an führende Repräsentanten des Na-
tionalsozialismus. 

sozialistische Gewalt- und Willkür-
herrschaft gebilligt, verherrlicht oder 
gerechtfertigt und dadurch der öffent-
liche Friede gestört wird.  

  Tage nach Satz 1 Nummer 1 sind der 27. 
Januar und der 9. November. 

(5) Sollen eine beschränkende Verfügung 
oder ein Verbot ausgesprochen werden, so 
sind diese nach Feststellung der Vorausset-
zungen, die diese Verfügung rechtfertigen, 
unverzüglich der Versammlungsleiterin oder 
dem Versammlungsleiter und den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern bekannt zu ge-
ben. 

 (5) unverändert 

(6) Die Bekanntgabe einer nach Versamm-
lungsbeginn erfolgenden beschränkenden 
Verfügung oder einer Auflösung muss unter 
Angabe des Grundes der Maßnahme erfol-
gen. Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen Verfügungen nach Satz 1 haben keine 
aufschiebende Wirkung. 

 (6) unverändert 

(7) Sobald die Versammlung für aufgelöst 
erklärt ist, haben alle anwesenden Personen 
sich unverzüglich zu entfernen. Es ist verbo-
ten, anstelle der aufgelösten Versammlung 
eine Ersatzversammlung durchzuführen.  

 (7) Sobald die Versammlung für aufgelöst 
erklärt ist, haben alle anwesenden Personen 
sich unverzüglich zu entfernen.  

  (8) Es ist verboten, anstelle der aufgelös-
ten Versammlung eine Ersatzversamm-
lung am gleichen Ort durchzuführen. 

  (9) Es ist verboten, öffentlich,  im Internet 
oder durch Verbreiten von Schriften, Ton- 
oder Bildträgern, Datenspeichern, Abbil-
dungen oder anderen Darstellungen zur 
Teilnahme an einer Versammlung unter 
freiem Himmel aufzufordern, deren Durch-
führung durch ein vollziehbares Verbot 
untersagt oder deren vollziehbare Auflö-
sung angeordnet worden ist. 

§ 14 
Untersagung der Teilnahme 
oder Anwesenheit und Aus-

schluss von Personen 

 § 14 
Untersagung der Teilnahme 
oder Anwesenheit und Aus-

schluss von Personen 

(1) Die zuständige Behörde kann einer Per-
son die Teilnahme an oder Anwesenheit in 
einer Versammlung unter freiem Himmel vor 
deren Beginn untersagen, wenn von ihr nach 
den zur Zeit des Erlasses der Verfügung er-
kennbaren Umständen bei Durchführung der 
Versammlung eine unmittelbare Gefahr für 

 (1) Die zuständige Behörde kann einer Per-
son die Teilnahme an oder Anwesenheit in 
einer Versammlung unter freiem Himmel 
unmittelbar vor deren Beginn untersagen, 
wenn von ihr nach den zur Zeit des Erlasses 
der Verfügung erkennbaren Umständen bei 
Durchführung der Versammlung eine unmit-
telbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
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die öffentliche Sicherheit ausgeht. ausgeht. 

(2) Wer durch sein Verhalten in der Ver-
sammlung die öffentliche Sicherheit unmittel-
bar gefährdet, ohne dass die Versammlungs-
leitung dies unterbindet, oder wer einer An-
ordnung nach § 8 Absatz 3 oder § 17 Ab-
satz 2 zuwiderhandelt, kann von der zustän-
digen Behörde ausgeschlossen werden. Wer 
aus der Versammlung ausgeschlossen wird, 
hat sich unverzüglich zu entfernen. 

 (2) Wer durch sein Verhalten in der Ver-
sammlung die öffentliche Sicherheit unmittel-
bar gefährdet, ohne dass die Versammlungs-
leitung dies unterbindet, oder wer einer An-
ordnung nach § 6 Absatz 3 zuwiderhandelt, 
kann von der zuständigen Behörde ausge-
schlossen werden. Wer aus der Versamm-
lung ausgeschlossen wird, hat sich unverzüg-
lich zu entfernen. 

§ 15 
Kontrollstellen 

 § 15 
Durchsuchung und Identitäts-

feststellung 

(1) Auf den Anfahrtswegen zu der Versamm-
lung können Kontrollstellen errichtet werden. 
Kontrollstellen sind so einzurichten, dass die 
Kontrollen zügig durchgeführt werden kön-
nen. 

 (1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür, dass Waffen mitgeführt werden 
oder der Einsatz von Gegenständen im 
Sinne von § 8 Absatz 1 Nummer 2, § 8 
Absatz 2 oder § 17 die öffentliche Sicher-
heit bei Durchführung einer öffentlichen 
Versammlung unter freiem Himmel unmit-
telbar gefährden wird, können Personen 
und Sachen durchsucht werden. Aufge-
fundene Gegenstände im Sinne des Satz 1 
können sichergestellt werden. Die Durch-
führung der Durchsuchungen richtet sich 
nach dem Landesverwaltungsgesetz des 
Landes Schleswig-Holstein.  

(2) Identitätsfeststellungen sowie weitere 
polizei- und ordnungsrechtliche oder straf-
prozessuale Maßnahmen sind nur zulässig, 
soweit sich an der Kontrollstelle tatsächliche 
Anhaltspunkte für einen bevorstehenden 
Verstoß gegen §§ 8 oder 17 oder für die Be-
gehung strafbarer Handlungen ergeben. 

 (2) Identitätsfeststellungen sowie weitere 
polizei- und ordnungsrechtliche oder straf-
prozessuale Maßnahmen sind nur zulässig, 
soweit sich an am Ort der Versammlung, 
im Bereich des Aufzuges oder auf unmit-
telbaren Wege dorthin tatsächliche An-
haltspunkte für einen bevorstehenden Ver-
stoß gegen §§ 8 oder 17 oder für die Bege-
hung strafbarer Handlungen ergeben. 

(3) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte da-
für, dass Waffen mitgeführt werden oder der 
Einsatz von Gegenständen im Sinn von § 8 
Absatz 1 Nummer 2, § 8 Absatz 2 oder § 17 
die öffentliche Sicherheit bei Durchführung 
einer öffentlichen Versammlung unter freiem 
Himmel unmittelbar gefährden wird, können 
Personen und Sachen durchsucht werden. 
Die Durchführung der Durchsuchungen rich-
tet sich nach dem Landesverwaltungsgesetz 
des Landes Schleswig-Holstein.  

  (entfällt) 
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§ 16 
Bild- und Tonübertragungen 

und -aufzeichnungen 

 § 16 
Bild- und Tonübertragungen 

und -aufzeichnungen 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Da-
ten von einer bestimmten Person auf dem 
Weg zu oder in einer Versammlung unter 
freiem Himmel erheben und verarbeiten, um 
eine von dieser Person verursachte erhebli-
che Gefahr für die öffentliche Sicherheit ab-
zuwehren. In diesem Zusammenhang kann 
die Polizei auch Bild- und Tonaufzeichnun-
gen offen anfertigen. Die Maßnahme darf 
auch durchgeführt werden, wenn andere 
Personen unvermeidbar betroffen werden. 

 (1) Die Polizei darf Bild- und Tonaufnah-
men sowie entsprechende Aufzeichnun-
gen von einer Person bei oder im Zusam-
menhang mit einer öffentlichen Versamm-
lung unter freiem Himmel nur dann anfer-
tigen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass von der Person eine 
erhebliche Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit ausgeht. Die Aufzeichnungen 
dürfen auch angefertigt werden, wenn 
andere Personen unvermeidbar betroffen 
werden. 

(2) Die Polizei kann eine unübersichtliche 
Versammlung und ihr Umfeld mittels Bild- 
und Tonübertragungen offen beobachten, 
wenn dies zur Abwehr einer von der Ver-
sammlung ausgehenden im Einzelfall bevor-
stehenden Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit erforderlich ist. Sie kann zur Abwehr 
erheblicher Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit offen Bild- und Tonaufzeichnungen 
von nicht bestimmten teilnehmenden Perso-
nen (Übersichtsaufzeichnungen) anfertigen. 
Die Auswertung von Übersichts-
aufzeichnungen mit dem Ziel der Identifizie-
rung einer Person ist nur zulässig, wenn die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen. 

 (2) Die Polizei darf Bild- und Tonübertra-
gungen in Echtzeit (Übersichtsaufnah-
men) von öffentlichen Versammlungen 
unter freiem Himmel und ihrem Umfeld 
zur Lenkung und Leitung des Polizeiein-
satzes nur dann anfertigen, wenn dies 
wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit 
der Versammlung erforderlich ist und 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte die An-
nahme rechtfertigen, dass von Versamm-
lungsteilnehmerinnen oder Versamm-
lungsteilnehmern erhebliche Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit ausgehen. 

  (3) Der Einsatz von Technik für Aufnah-
men und Aufzeichnungen ist offen vorzu-
nehmen. Die Versammlungsleitung ist 
unverzüglich über die Anfertigung von 
Aufzeichnungen nach Absatz 1 und Über-
sichtsaufnahmen nach Absatz 2 in Kennt-
nis zu setzen. Die von einer Aufzeichnung 
nach Absatz 1 betroffene Person ist über 
die Maßnahme zu unterrichten, sobald 
ihre Identität bekannt ist und zulässige 
Verwendungszwecke der Aufzeichnung 
nicht gefährdet werden. Bei einem durch 
die Maßnahme unvermeidbar betroffenen 
Dritten im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 
unterbleibt die Unterrichtung, wenn die 
Identifikation nur mit unverhältnismäßi-
gen Ermittlungen möglich wäre oder 
überwiegend schutzwürdige Interessen 
anderer Betroffener entgegenstehen.  

(3) Die Bild- und Tonaufzeichnungen nach 
den Absätzen 1 und 2 sind nach Beendigung 
der Versammlung unverzüglich, spätestens 
aber nach zwei Monaten zu löschen oder 
unumkehrbar zu anonymisieren, soweit sie 

 (4) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 
sind nach Beendigung der Versammlung 
oder zeitlich und sachlich damit unmittel-
bar im Zusammenhang stehender Ereig-
nisse unverzüglich zu löschen. Dies gilt 
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nicht 

 

nicht, soweit sie erforderlich sind 

1. zur Verfolgung von Straftaten benötigt 
werden oder 

 

 1. zur Verfolgung von Straftaten in oder 
im Zusammenhang mit der Versamm-
lung oder von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 24 Absatz 1 Nummer 7, 

2. zur Behebung einer Beweisnot unerläss-
lich sind. 

 

 2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der 
betroffenen Person in oder im Zu-
sammenhang mit der Versammlung 
die konkrete Gefahr einer Verletzung 
von Strafgesetzen ausging und zu be-
sorgen ist, dass bei einer künftigen 
Versammlung von dieser Person er-
neut die Gefahr der Verletzung von 
Strafgesetzen ausgehen wird,  

  3. zur befristeten Dokumentation polizei-
lichen Handelns, sofern eine Störung 
der öffentlichen Sicherheit eingetreten 
ist, oder 

  4. zum Zwecke der polizeilichen Aus- 
und Fortbildung. Hierzu ist eine eigene 
Fassung herzustellen, die eine Identifi-
zierung der darauf abgebildeten Per-
sonen unumkehrbar ausschließt. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 sind die 
Daten für eine sonstige Verwendung zu sper-
ren. 

 Die Aufzeichnungen, die aus den in Satz 2 
genannten Gründen nicht gelöscht wur-
den, sind spätestens nach Ablauf von 
sechs Monaten nach ihrer Anfertigung zu 
löschen, sofern sie nicht inzwischen zur 
Verfolgung von Straftaten nach Satz 2 
Nummer 1, zur Gefahrenabwehr nach 
Nummer 2 oder zur Dokumentation nach 
Nummer 3 erforderlich sind. Die Lö-
schung der Aufzeichnungen ist zu doku-
mentieren. Außer zu den in Nummern 1 
bis 4 genannten Zwecken dürfen Auf-
zeichnungen nicht genutzt werden.  

(4) Die der Anfertigung von Bild- und Tonauf-
zeichnungen nach den Absätzen 1 und 2 
Satz 2 sowie der Verwendung nach Absatz 2 
Satz 3 und Absatz 3 im Einzelfall zugrunde 
liegenden Zwecke sind zu dokumentieren. 

 (5) Die Gründe für die Anfertigung von 
Bild- und Tonaufzeichnungen nach Ab-
satz 1 und für ihre Verwendung nach Ab-
satz 4 sind zu dokumentieren. Satz 1 gilt 
für die Dokumentation von Aufnahmen 
nach Absatz 1 und Übersichtsaufnahmen 
nach Absatz 2 entsprechend. Werden von 
Aufzeichnungen eigene Fassungen für die 
Verwendung zur polizeilichen Aus- und 
Fortbildung erstellt, sind die Anzahl der 
hergestellten Fassungen sowie der Ort 
der Aufbewahrung zu dokumentieren. 

  (6) Die behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten der Polizei können die Einhaltung 
der Dokumentationspflichten nach Ab-
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satz 4 Satz 4 und Absatz 5 regelmäßig 
überprüfen. 

§ 17 
Vermummungs- und Schutz-

ausrüstungsverbot 

 § 17 
Vermummungs- und Schutz-

ausrüstungsverbot 

(1) Es ist verboten, bei oder im Zusammen-
hang mit einer Versammlung unter freiem 
Himmel Gegenstände mit sich zu führen, 

  unverändert 

1. die zur Identitätsverschleierung geeignet 
und den Umständen nach darauf gerich-
tet sind, eine zu Zwecken der Verfolgung 
einer Straftat oder einer Ordnungswidrig-
keit durchgeführte Feststellung der Identi-
tät zu verhindern, oder 

  

2. die als Schutzausrüstung geeignet und 
den Umständen nach darauf gerichtet 
sind, Vollstreckungsmaßnahmen eines 
Trägers von Hoheitsgewalt abzuwehren. 

  

(2) Die zuständige Behörde trifft zur Durch-
setzung des Verbots Anordnungen, in denen 
die vom Verbot erfassten Gegenstände be-
zeichnet sind. 

  

  § 18 
Öffentliche Verkehrsflächen im 

Privateigentum 

  Auf Verkehrsflächen von Grundstücken in 
Privateigentum, die dem allgemeinen Pub-
likum geöffnet sind, können öffentliche 
Versammlungen auch ohne die Zustim-
mung der Eigentümerin oder des Eigen-
tümers durchgeführt werden, wenn sich 
die Grundstücke im Eigentum von Unter-
nehmen befinden, die ausschließlich im 
Eigentum der öffentlichen Hand stehen 
oder von ihr beherrscht werden. 

III. Versammlungen in ge-
schlossenen Räumen 

 Abschnitt III 
Versammlungen in geschlos-

senen Räumen 

§ 18 
Einladung 

 § 19 
Einladung 

(1) Wer eine öffentliche Versammlung in ge-
schlossenen Räumen veranstaltet, darf in der 
Einladung bestimmte Personen oder Perso-
nenkreise von der Teilnahme ausschließen. 

  unverändert 

(2) Die Leitung einer öffentlichen Versamm-   
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lung in geschlossenen Räumen darf die An-
wesenheit von Vertretern der Medien, die 
sich als solche durch anerkannten Presse-
ausweis ausgewiesen haben, nicht unterbin-
den. 

§ 19 
Beschränkung, Verbot, Auflö-

sung 

 § 20 
Beschränkung, Verbot, Auflö-

sung 

(1) Die zuständige Behörde kann eine Ver-
sammlung in geschlossenen Räumen be-
schränken, wenn ihre Friedlichkeit unmittel-
bar gefährdet ist. 

 (1) Die zuständige Behörde kann die Durch-
führung einer Versammlung in geschlosse-
nen Räumen beschränken oder verbieten, 
die Versammlung nach deren Beginn 
auch auflösen, wenn nach den zur Zeit des 
Erlasses der Maßnahmen erkennbaren 
Umständen eine unmittelbare Gefahr 

  1. eines unfriedlichen Verlaufs der Ver-
sammlung, 

  2. für Leben oder Gesundheit von Perso-
nen 

   oder 

  3. dafür besteht, dass in der Versamm-
lung Äußerungen erfolgen, die ein 
Verbrechen oder ein von Amts wegen 
zu verfolgendes Vergehen darstellen. 

(2) Die zuständige Behörde kann eine Ver-
sammlung verbieten oder auflösen, wenn 
ihre Friedlichkeit unmittelbar gefährdet ist 
und die Gefahr nicht anders abgewehrt wer-
den kann. Eine verbotene Versammlung ist 
aufzulösen. Nach der Auflösung haben sich 
die teilnehmenden Personen unverzüglich zu 
entfernen. 

 (2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, 
dass Beschränkungen nicht ausreichen. 

(3) Geht die Gefahr nicht von der Versamm-
lung aus, so sind die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Maßnahmen nur zulässig, wenn 

1. Maßnahmen gegen die die Gefahr verur-
sachenden Personen nicht oder nicht 
rechtzeitig möglich sind oder keinen Er-
folg versprechen und 

2. die zuständige Behörde die Gefahr nicht 
oder nicht rechtzeitig selbst oder mit 
durch Amts- und Vollzugshilfe ergänzten 
Mitteln und Kräften abwehren kann. 

 (3) Geht eine unmittelbare Gefahr für die 
in Absatz 1 genannten Rechtsgüter von 
Dritten aus, sind Maßnahmen der Gefah-
renabwehr gegen diese zu richten. Kann 
dadurch die Gefahr auch mit durch Amts- 
oder Vollzugshilfe ergänzten Mitteln und 
Kräften nicht abgewehrt werden, dürfen 
Maßnahmen nach Absatz 1 auch zulasten 
der Versammlung ergriffen werden, von 
der die Gefahr nicht ausgeht. 

(4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
Satz 1 sind zu begründen. 

 (4) Sollen eine beschränkende Verfügung 
oder ein Verbot ausgesprochen werden, 
so sind diese nach Feststellung der Vo-
raussetzungen, die diese Verfügung 
rechtfertigen, unverzüglich bekannt zu 
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geben. Die Bekanntgabe einer nach Ver-
sammlungsbeginn erfolgenden beschrän-
kenden Verfügung oder einer Auflösung 
muss unter Angabe des Grundes der 
Maßnahme erfolgen und ist an die Ver-
sammlungsleitung zu richten. Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen Ver-
fügungen nach Satz 2 haben keine auf-
schiebende Wirkung. 

  (5) Sobald die Versammlung für aufgelöst 
erklärt ist, haben sich alle anwesenden 
Personen unverzüglich zu entfernen.  

  (6) Es ist verboten, anstelle der aufgelös-
ten Versammlung eine Ersatzversamm-
lung am gleichen Ort durchzuführen. 

  (7) Es ist verboten, öffentlich, im Internet 
oder durch Verbreiten von Schriften, Ton- 
oder Bildträgern, Datenspeichern, Abbil-
dungen oder anderen Darstellungen zur 
Teilnahme an einer Versammlung in ge-
schlossenen Räumen aufzufordern, deren 
Durchführung durch ein vollziehbares 
Verbot untersagt oder deren vollziehbare 
Auflösung angeordnet worden ist. 

§ 20 
Ausschluss von Störern; 

Hausrecht 

 § 21 
Ausschluss von Störern; 

Hausrecht 

(1) Wer die Versammlung leitet, kann teil-
nehmende Personen, welche die Ordnung 
erheblich stören, von der Versammlung aus-
schließen. 

  unverändert 

(2) Die eine Versammlung leitende Person 
übt gegenüber anderen Personen als Teil-
nehmern das Hausrecht aus. 

  

§ 21 
Bild- und Tonübertragungen 

und -aufzeichnungen 

 § 22 
Aufnahmen und Aufzeichnun-

gen von Bild und Ton 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Da-
ten von einer bestimmten Person in einer 
Versammlung in geschlossenen Räumen 
erheben und verarbeiten, um eine von dieser 
Person verursachte unmittelbare Gefahr für 
die Friedlichkeit der Versammlung abzuweh-
ren. In diesem Zusammenhang kann die Po-
lizei auch Bild- und Tonaufzeichnungen offen 
anfertigen Die Maßnahme darf auch durch-
geführt werden, wenn andere Personen un-
vermeidbar betroffen werden. 

 (1) Unter den Voraussetzungen des § 20 
Absatz 1 darf die Polizei Bild- und Ton-
aufnahmen sowie entsprechende Auf-
zeichnungen von einer Person bei oder im 
Zusammenhang mit einer öffentlichen 
Versammlung in geschlossenen Räumen 
anfertigen. Die Aufzeichnungen dürfen 
auch angefertigt werden, wenn andere 
Personen unvermeidbar betroffen werden. 
Die Aufnahmen und Aufzeichnungen sind 
offen vorzunehmen. 
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(2) Die Polizei kann eine unübersichtliche 
Versammlung mittels Bild- und Tonüber-
tragungen offen beobachten, wenn dies zur 
Abwehr einer Gefahr für die Friedlichkeit der 
Versammlung erforderlich ist. Sie kann zur 
Abwehr einer unmittelbaren Gefahr für die 
Friedlichkeit der Versammlung offen Bild- 
und Tonaufzeichnungen von nicht bestimm-
ten teilnehmenden Personen (Übersichtsauf-
zeichnungen) anfertigen. Die Auswertung 
von Übersichtsaufzeichnungen mit dem Ziel 
der Identifizierung einer Person ist nur zuläs-
sig, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 vorliegen. 

 (2) Die von einer Aufzeichnung nach Ab-
satz 1 betroffene Person ist über die Maß-
nahme zu unterrichten, sobald ihre Identi-
tät bekannt ist und zulässige Verwen-
dungszwecke nicht gefährdet werden. Bei 
einem durch die Maßnahme unvermeidbar 
betroffenen Dritten im Sinne des Absatzes 
1 Satz 2 unterbleibt die Unterrichtung, 
wenn die Identifikation nur mit unverhält-
nismäßigen Ermittlungen möglich wäre 
oder überwiegend schutzwürdige Interes-
sen anderer Betroffener entgegenstehen.  

(3) Die Bild- und Tonaufzeichnungen nach 
den Absätzen 1 und 2 sind nach Beendigung 
der Versammlung unverzüglich, spätestens 
aber nach zwei Monaten zu löschen oder 
unumkehrbar zu anonymisieren, soweit sie 
nicht 

 (3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 
sind nach Beendigung der Versammlung 
oder zeitlich und sachlich damit unmittel-
bar im Zusammenhang stehender Ereig-
nisse unverzüglich zu löschen. Dies gilt 
nicht, soweit sie erforderlich sind 

1. zur Verfolgung von Straftaten benötigt 
werden oder 

 1. zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten nach § 24 Absatz 1 
Nummer 7 in oder im Zusammenhang 
mit der Versammlung, von denen eine 
Gefahr im Sinne von § 20 Absatz 1 
ausging oder 

2. zur Behebung einer Beweisnot unerläss-
lich sind. 

 2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der 
betroffenen Person in oder im Zu-
sammenhang mit der Versammlung 
eine Gefahr im Sinne von § 20 Ab-
satz 1 ausging und zu besorgen ist, 
dass bei einer künftigen Versammlung 
von dieser Person erneut Gefahren im 
Sinne von § 17 Absatz 1 ausgehen 
werden.  

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 sind die 
Daten für eine sonstige Verwendung zu sper-
ren. 

 Die Aufzeichnungen, die aus den in Satz 2 
genannten Gründen nicht gelöscht wur-
den, sind spätestens nach Ablauf von 
sechs Monaten nach ihrer Anfertigung zu 
löschen, sofern sie nicht inzwischen zur 
Verfolgung von Straftaten nach Satz 2 
Nummer 1 oder zur Gefahrenabwehr nach 
Nummer 2 erforderlich sind oder Gegen-
stand oder Beweismittel eines Rechtsbe-
helfs oder gerichtlichen Verfahrens sind. 
Die Löschung der Aufzeichnungen ist zu 
dokumentieren. Außer zu den in § 16 
Nummern 1 bis 4 genannten Zwecken dür-
fen Aufzeichnungen nicht genutzt werden. 

(4) Die der Anfertigung von Bild- und Tonauf-
zeichnungen nach den Absätzen 1 und 2 
Satz 2 sowie der Verwendung nach Absatz 2 
Satz 3 und Absatz 3 im Einzelfall zugrunde 

 (4) Die Gründe für die Anfertigung von 
Bild- und Tonaufzeichnungen nach Ab-
satz 1 und für ihre Verwendung nach Ab-
satz 3 sind zu dokumentieren. 
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liegenden Zwecke sind zu dokumentieren. 

  (5) Die behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten der Polizei können die Einhaltung 
der Dokumentationspflichten nach Ab-
satz 3 Satz 4 und Absatz 4 regelmäßig 
überprüfen. 

IV. Straftaten, Ordnungswid-
rigkeiten, Einziehung, Kosten, 

Entschädigung und Scha-
densersatz 

 Abschnitt IV 
Straftaten, Ordnungswidrigkei-

ten, Einziehung, Kosten 

§ 22 
Straftaten 

 § 23 
Straftaten 

(1) Wer in der Absicht, nicht verbotene Ver-
sammlungen zu verhindern oder sonst ihre 
Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten 
vornimmt oder androht, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

 (1) unverändert 

(2) Wer bei Versammlungen Waffen oder 
Gegenstände entgegen § 8 Absatz 1 Nr. 2 
mit sich führt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer Waffen oder Ge-
genstände entgegen § 8 Absatz 1 Nr. 2 auf 
dem Weg zu einer Versammlung oder im 
Anschluss an eine Versammlung mit sich 
führt, zu der Versammlung hinschafft oder sie 
zur Verwendung bei ihr bereithält oder verteilt 
oder wer bewaffnete Ordnerinnen oder Ord-
ner in öffentlichen Versammlungen einsetzt. 

 (2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer Waf-
fen oder Gegenstände entgegen § 8 Absatz 
1 Nummer 2 bei einer Versammlung, auf 
dem Weg zu einer Versammlung oder im 
Anschluss an eine Versammlung mit sich 
führt, zu der Versammlung hinschafft oder sie 
zur Verwendung bei ihr bereithält oder ver-
teilt, wenn die Tat nicht nach § 52 Absatz 3 
Nummer 9 des Waffengesetzes mit Strafe 
bedroht ist. Ebenso wird bestraft, wer be-
waffnete Ordnerinnen oder Ordner in öffentli-
chen Versammlungen einsetzt. 

(3) Wer gegen die Leitung oder die Ordnerin-
nen oder Ordner einer Versammlung in der 
rechtmäßigen Ausübung von Ordnungsauf-
gaben Gewalt anwendet oder damit droht 
oder diese Personen während der rechtmä-
ßigen Ausübung von Ordnungsaufgaben 
tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 (3) unverändert 

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten 

 § 24 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  (1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. eine öffentliche Versammlung unter frei-
em Himmel ohne eine gemäß § 10 erfor-
derliche Anzeige oder nach einer Anzeige 
durchführt, in der die Angaben gemäß 
§ 10 Absatz 2 nicht oder in wesentlicher 

 1. eine öffentliche Versammlung unter frei-
em Himmel ohne eine gemäß § 11 erfor-
derliche Anzeige oder nach einer Anzeige 
durchführt, in der die Angaben gemäß 
§ 11 Absatz 2 nicht oder in wesentlicher 
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Hinsicht unrichtig enthalten sind, Hinsicht unrichtig enthalten sind, 

2. der Aufforderung, Namen und Adressen 
der vorgesehenen Ordnerinnen und Ord-
ner gemäß § 12 Absatz 2 Satz 1 mitzutei-
len, nicht nachkommt oder von der zu-
ständigen Behörde gemäß § 12 Absatz 2 
Satz 2 abgelehnte Personen als Ordnerin 
oder Ordner einsetzt, 

   (entfällt) 

3. zur Teilnahme an einer Versammlung 
aufruft, deren Durchführung vollziehbar 
verboten oder deren Auflösung vollzieh-
bar angeordnet ist, 

 2. zur Teilnahme an einer Versammlung 
aufruft, deren Durchführung vollziehbar 
verboten oder deren Auflösung vollzieh-
bar angeordnet ist, 

4. wer trotz einer Anordnung, dies zu unter-
lassen, die Zufahrtswege zu einer Ver-
sammlung oder die für einen Aufzug vor-
gesehene Strecke blockiert oder die Ver-
sammlung auf andere Weise mit dem Ziel 
stört, deren Durchführung erheblich zu 
behindern oder zu vereiteln, 

 3. wer trotz einer Anordnung, dies zu unter-
lassen, in der Absicht, nicht verbotene 
Versammlungen oder Aufzüge zu ver-
hindern oder sonst ihre Durchführung 
zu vereiteln, grobe Störungen verur-
sacht, 

5. als veranstaltende oder leitende Person 
die öffentliche Versammlung unter freiem 
Himmel wesentlich anders durchführt als 
in der Anzeige (§ 10) angegeben, 

 4. als veranstaltende oder leitende Person 
die öffentliche Versammlung unter freiem 
Himmel wesentlich anders durchführt als 
in der Anzeige (§ 11) angegeben, 

6. unter den Voraussetzungen der § 13 Ab-
sätze 1, 2 und 4, § 19 Absätze 1 und 2 
erlassenen, vollziehbaren beschränken-
den Verfügungen, Verboten oder Auflö-
sungen zuwiderhandelt, 

 5. unter den Voraussetzungen der § 13 Ab-
sätze 1, 2 und 4, § 20 Absätze 1 und 2 
von der zuständigen Behörde oder im 
Verfahren des gerichtlichen Eilrechts-
schutzes erlassenen, vollziehbaren be-
schränkenden Verfügungen, Verboten 
oder Auflösungen als Leiterin oder Lei-
ter oder Veranstalterin oder Veranstal-
ter zuwiderhandelt,  

  6. unter den Voraussetzungen der § 13 
Absätze 1, 2 und 4, § 20 Absätze 1 und 
2 von der zuständigen Behörde oder 
im Verfahren des gerichtlichen Eil-
rechtsschutzes erlassenen, vollziehba-
ren beschränkenden Verfügungen, 
Verboten oder Auflösungen als Teil-
nehmerin oder Teilnehmer zuwider-
handelt, 

7. gegen Anordnungen zur Durchsetzung 
des Uniformverbots (§ 8 Abs. 2) oder des 
Vermummungs- und Schutzausrüstungs-
verbots (§ 16) verstößt, 

 7. gegen Anordnungen zur Durchsetzung 
des Uniformverbots (§ 8 Absatz 2) oder 
des Vermummungs-und Schutzausrüs-
tungsverbots (§ 17) verstößt, 

8. einer im Verfahren des gerichtlichen Eil-
rechtsschutzes erfolgten Beschränkung 
der Ausübung des Versammlungsrechts 
zuwiderhandelt, 

   (entfällt) 

9. ungeachtet einer gemäß § 14 Absatz 1 
ausgesprochenen Untersagung der Teil-

 8. ungeachtet einer gemäß § 14 Absatz 1 
ausgesprochenen Untersagung der Teil-
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nahme an oder Anwesenheit in der Ver-
sammlung anwesend ist oder sich nach 
einem gemäß § 14 Absatz 2, § 20 Absatz 
1 angeordneten Ausschluss aus der Ver-
sammlung nicht unverzüglich entfernt, 

nahme an oder Anwesenheit in der Ver-
sammlung anwesend ist oder sich nach 
einem gemäß § 14 Absatz 2, § 21 Ab-
satz 1 angeordneten Ausschluss aus der 
Versammlung nicht unverzüglich entfernt, 

10. sich trotz einer unter den Voraussetzun-
gen der §§ 13, 19 erfolgten Auflösung ei-
ner Versammlung nicht unverzüglich ent-
fernt. 

 9. sich trotz einer unter den Voraussetzun-
gen der §§ 13, 20 erfolgten Auflösung ei-
ner Versammlung nicht unverzüglich ent-
fernt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu dreitausend Euro, in den 
Fällen der Nummern 1 und 4 bis zu eintau-
sendfünfhundert Euro geahndet werden. 

 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatz 1 Nummern 1, 6, 8, 9 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro 
und in den Fällen des Absatz 1 Nummer 3, 
4 und 7 bis zu eintausendfünfhundert Euro 
und in den Fällen des Absatzes 1 Num-
mern 2 und 5 bis zweitausendfünfhundert 
Euro geahndet werden. 

§ 24 
Einziehung 

 § 25 
Einziehung 

Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach 
§ 22 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 23 
bezieht, können eingezogen werden. § 74 a 
des Strafgesetzbuches und § 23 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten sind anzu-
wenden. 

 Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach 
§ 23 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 24 
bezieht, können eingezogen werden. § 74 a 
des Strafgesetzbuches und § 23 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten sind anzu-
wenden. 

§ 25 
Kosten 

 § 26 
Kosten 

Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind 
kostenfrei. 

  unverändert 

V. Schlussbestimmungen 
 

Abschnitt V 
Schlussbestimmungen 

  
§ 27 

Zuständigkeitsregelungen 

  (1) Die Landrätinnen und Landräte und die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
der kreisfreien Städte als Kreisordnungs-
behörden sind sachlich zuständig für Ver-
sammlungen unter freiem Himmel (§ 3 
Absatz 3, § 11 Absatz 1, § 13 Absätze 1, 4, 
§ 14 Absätze 1, 2). 

  (2) Die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister der amtsfreien Gemeinden, die 
Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor, in 
ehrenamtlich verwalteten Ämtern die 
Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher 
sind sachlich zuständig für Versammlun-
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gen in geschlossenen Räumen (§ 3 Ab-
satz 3, § 20). 

  (3) Örtlich zuständig ist die Behörde, in 
deren Bezirk die Versammlung stattfindet. 
Berührt eine Versammlung unter freiem 
Himmel den Zuständigkeitsbereich meh-
rerer Kreisordnungsbehörden, kann die 
gemeinsame Fachaufsichtsbehörde eine 
zuständige Behörde bestimmen. 

  (4) Das Innenministerium ist sachlich zu-
ständig für die Entgegennahme der An-
zeigen von öffentlichen Versammlungen 
unter freiem Himmel und von Aufzügen in 
nicht inkommunalisierten Küstengewäs-
sern Schleswig-Holsteins sowie auf Brü-
cken und in Tunneln in diesen Bereichen. 
Das Innenministerium bestimmt in diesen 
Fällen die örtlich zuständige Behörde für 
Maßnahmen nach § 3 Absatz 3, § 11 Ab-
sätze 1, 3, 4, 5, § 13 Absätze 1, 4, § 14 Ab-
sätze 1, 2, § 17 Absatz 2. 

  (5) In unaufschiebbaren Fällen kann die 
Polizei auch an Stelle der zuständigen 
Behörde Maßnahmen treffen. 

§ 26 
Einschränkung von Grund-

rechten 

 § 28 
Einschränkung von Grund-

rechten 

Die Grundrechte der Versammlungsfreiheit 
(Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes, Arti-
kel 113 der Verfassung), der Meinungsfrei-
heit (Art. 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgeset-
zes) sowie das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundge-
setzes) werden nach Maßgabe dieses Ge-
setzes eingeschränkt. 

 Die Grundrechte der Versammlungsfreiheit 
(Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes), der 
Meinungsfreiheit (Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 
des Grundgesetzes), das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 
des Grundgesetzes) sowie das Recht auf 
Eigentum (Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 des 
Grundgesetzes) werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes eingeschränkt. 

   

Artikel 2 
Änderung des Landesverwal-

tungsgesetzes (LVwG) 

 Artikel 2 
Änderung des Landesverwal-

tungsgesetzes (LVwG) 

Das Allgemeine Verwaltungsgesetz für das 
Land Schleswig-Holstein (Landesverwal-
tungsgesetz - LVwG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. 
1992, 243, 534), zuletzt geändert durch 
Art. 23 des Gesetzes vom 17.12.2010 
(GVOBl. S. 789), wird wie folgt geändert: 

 Das Allgemeine Verwaltungsgesetz für das 
Land Schleswig-Holstein (Landesverwal-
tungsgesetz - LVwG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 243, ber. S. 534), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Juni 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 254) wird 
wie folgt geändert: 
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In § 181 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 lit. d wird 
die Zahl „27“ durch „22“ ersetzt. 

 1. In § 181 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 
Buchstabe c wird das Wort „oder“ ge-
strichen und durch einen Punkt ersetzt.  

  2. § 181 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Buch-
stabe d wird gestrichen. 

Artikel 3 
Aufhebung der Landesverord-

nung über die zuständigen 
Behörden nach dem Versamm-
lungsgesetz (VersammlGzust-

BehV SH) 

 Artikel 3 
Aufhebung der Landesverord-

nung über die zuständigen 
Behörden nach dem Versamm-

lungsgesetz 

Die Landesverordnung über die zuständigen 
Behörden nach dem Versammlungsgesetz 
vom 1. Februar 1973 (VersammlGzustBehV 
SH; GVOBl. 1973, S. 27) wird aufgehoben. 

 Die Landesverordnung über die zuständigen 
Behörden nach dem Versammlungsgesetz 
vom 1. Februar 1973 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 27), geändert durch Verordnung vom 
21. Dezember 1999 (GVOBl. Schl.-H. 2000 
S. 29), wird aufgehoben. 

Artikel 4 
Landesverordnung zur Be-
stimmung der zuständigen 

Behörden für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten (Ordnungswidrig-

keiten-
Zuständigkeitsverordnung - 

OWiZustVO) 

 Artikel 4 
Änderung der Ordnungswid-

rigkeiten-
Zuständigkeitsverordnung 

Die Landesverordnung zur Bestimmung der 
zuständigen Behörden für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Ord-
nungswidrigkeiten-ZuständigkeitsVO - OWi-
ZustVO) von 22. Januar 1988 wird wie folgt 
geändert: 

 Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ord-
nungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverord-
nung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. September 2004, zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 
13. Januar 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 47), 
wird wie folgt geändert: 

In der Anlage der Verordnung (Zuständig-
keitsverzeichnis) wird der nachfolgende Text 
gestrichen: 

 Die Gliederungsnummer 2.1.22.1 erhält 
folgende Fassung: 

„2.1.22 Versammlungswesen  „§ 24 des Versammlungsfreiheitsgesetzes 
vom [Datum und Fundstelle einsetzen]“. 

2.1.22.1 § 29 des Versammlungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. November 1978 (BGBl. I 
S. 1789), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 11. August 1999 (BGBl. I 
S. 1818) in Verbindung mit Artikel 2 
Nr. 2 Buchst. b des Gesetzes vom 
20. Juni 2003 (BGBl. I S. 864)“. 
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Artikel 5 
Inkrafttreten 

 Artikel 5 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft.  

 Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2015 in Kraft. 

 


